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„§ 38

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) nicht geprüfte oder nicht luftfahrttaugliche Erzeugnisse in der zivilen 

Luftfahrt verwendet oder für diese Verwendung abgibt
b) nicht zugelassenes, nicht genehmigtes oder nicht registriertes Luftfahrt

gerät einsetzt oder einsetzen läßt
c) gegen Maßnahmen gemäß §§ 33 bis 35 verstößt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt dem Leiter 
der Hauptverwaltung der Zivilen Luftfahrt.

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

48. § 11 der Anordnung vom 30. November 1963 über die Bootsvermietung 
(GBl. II S. 858) erhält folgende Fassung:

„§ 11
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) Boote vermietet, die nicht gemäß § 4 Abs. 1 zugelassen oder nicht gemäß 
§ 6 ausgerüstet sind

b) Boote, für deren Führung ein Befähigungsnachweis erforderlich ist, an 
Personen vermietet, die den Befähigungsnachweis nicht vorlegen

c) Boote an Personen vermietet, die unter Alkoholeinfluß stehen 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Vor
sitzenden oder den sachlich zuständigen hauptamtlichen Mitgliedern der 
Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden.

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die ermäch
tigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei, die ermächtigten Mitarbeiter 
der WasserstraßenVerwaltung, der örtlichen Räte und der Organe der Gewässer
aufsicht befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusprechen

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

1964

49. a) § 47 der Straßenverkehrs-Ordnung — StVO — vom 30. Januar 1964 
(GBl. II S. 357) erhält folgende Fassung:


